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BMF: Antwortschreiben in Sachen Nutzungsdauer von Computerhardware 

und Software zur Dateneingabe und -verarbeitung 

Mit BMF-Schreiben vom 22.02.2022 hatte die Finanzverwaltung das BMF-

Schreiben vom 26.02.2021 zur Nutzungsdauer von Computerhardware und Soft-

ware zur Dateneingabe und -verarbeitung überarbeitet. Das BMF-Schreiben wur-

de dabei nur insoweit geändert, als in Rz. 1 ergänzende Klarstellungen aufge-

nommen wurden (vgl. TAX WEEKLY # 7/2022). 

Die Finanzverwaltung vertritt darin aber u.a. die Auffassung, dass die Annahme 

einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von genau einem Jahr nicht zu einer 

Sofortabschreibung führt und auch keine besondere Form der Abschreibung oder 

Abschreibungsmethode darstellt. Zudem stelle die Annahme einer betriebsge-

wöhnlichen Nutzungsdauer von genau einem Jahr kein steuerliches Wahlrecht im 

Sinne des § 5 Abs. 1 EStG dar. 

Hiervon abweichend wurde das vorangegangene BMF-Schreiben bislang über-

wiegend als steuerliches Bilanzierungswahlrecht interpretiert. Das unklare Ver-

hältnis zur Handelsbilanz führte zu erheblicher Rechtsunsicherheit für Bilanzie-

rende. Es wurde befürchtet, dass die Finanzverwaltung in Ermangelung eines 

steuerlichen Bilanzierungswahlrechts indirekt die Anwendung der verkürzten Ab-

schreibungsdauer in der Handelsbilanz verlange. Dem hätten aber handelsrecht-

liche Grundsätze, wonach die Nutzungsdauer nach den tatsächlichen Verhältnis-

sen zu schätzen ist, vielfach entgegengestanden. Das IDW hatte mit Datum vom 

22.03.2021 die generelle Anwendbarkeit der Sofortabschreibung bei digitalen 

Wirtschaftsgüter in der Handelsbilanz abgelehnt, ausgenommen digitale Investiti-

onen bis € 800 (geringwertige Wirtschaftsgüter i.S.d. § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG). 

In Reaktion auf eine entsprechend kritische Eingabe der Spitzenorganisationen 

der deutschen Wirtschaft vom 29.03.2022 hat das BMF nun ein Antwortschreiben 

mit Datum vom 26.04.2022 übersandt.  

Darin stellt das BMF klar, dass mit dem Anwendungsschreiben zur verkürzten 

Nutzungsdauer von Computerhardware und Software keine besondere Form der 

Abschreibung und keine andere neue Abschreibungsmethode eingeführt werden 

sollte. Vielmehr stelle sich das Anwendungsschreiben als eine Überarbeitung der 

veralteten AfA-Tabellen dar, bei der die voraussichtliche wirtschaftliche Nut-

zungsdauer der betroffenen Wirtschaftsgüter neu beurteilt worden sei. Die tech-

nische Nutzungsdauer bleibe hiervon unberührt. Der Ansatz der kürzeren wirt-

schaftlichen Nutzungsdauer für die Abschreibung sei zulässig. Die Annahme ei-

ner neuen kürzeren Nutzungsdauer habe keine besonderen Auswirkungen auf 

das Verhältnis von Handels- und Steuerbilanz. In der Praxis könnten in der Han-

delsbilanz andere Nutzungsdauern für die planmäßigen Abschreibungen zu 

Grunde gelegt werden als für die Absetzung für Abnutzung in der Steuerbilanz. 

Der Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Abs. 1 EStG gelte grundsätzlich zwar 

auch für die Bewertung der Wirtschaftsgüter. Nach dem steuerlichen Bewer-

tungsvorbehalt in § 5 Abs. 6 EStG, der sich auch auf die Absetzung für Abnut-

zung beziehe, könnten aber auch Abweichungen zwischen der handelsrechtli-

chen und der steuerrechtlichen Bewertung bestehen. 



 

 
Seite 2 von 6 

 

# 15 
06.05.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Ergänzend stellt das BMF klar, dass die erfassten Wirtschaftsgüter auch weiter-

hin mehr als ein Jahr zur Erzielung von Einkünften verwendet werden könnten 

und deshalb § 7 Abs. 1 EStG zur Anwendung komme. Bereits zum Zeitpunkt der 

Erstveröffentlichung des BMF-Schreibens vom 26.02.2021 sei es nicht beabsich-

tigt gewesen, die Wirtschaftsgüter zu kurzlebigen Vermögensgegenständen um-

zuqualifizieren. Schon gar nicht sollte und konnte mit dem BMF-Schreiben eine 

neue Abschreibungsmethode in Form einer Sofortabschreibung geregelt werden. 

Die mit dem BMF-Schreiben bekannt gegebene Annahme einer verkürzten Nut-

zungsdauer für Computerhardware und Software von bisher drei bzw. fünf Jahren 

auf ein Jahr führe zu einer klaren Verbesserung für die Unternehmen, die somit 

ohne weitere Verständigung mit der Finanzverwaltung diese digitalen Wirt-

schaftsgüter innerhalb eines Jahres abschreiben könnten. Vereinfachend wirke 

zudem, dass es von Seiten der Finanzverwaltung nicht beanstandet werde, wenn 

Steuerpflichtige die betroffenen Wirtschaftsgüter vollständig im Jahr der Anschaf-

fung abschreiben und § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG keine Anwendung findet. 

 

BMF: Bezug von Telekommunikationsdienstleistungen durch Vermieter und 

Wohnungseigentümergemeinschaften 

Durch das JStG 2020 wurde für alle nach dem 31.12.2020 im Inland ausgeführ-

ten steuerpflichtigen Telekommunikationsdienstleistungen der Übergang der 

Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger vorgesehen, vgl. § 13b 

Abs. 2 Nr. 12, Abs. 5 Satz 6 UStG. Der Leistungsempfänger wird jedoch nur dann 

zum Steuerschuldner, wenn er die bezogenen Leistungen in gewissem Umfang 

weiterveräußert und somit als sog. Wiederverkäufer anzusehen ist, vgl. Ab-

schn. 13b.7b Abs. 2 UStAE (vgl. TAX WEEKLY # 1/2021).  

Mit BMF-Schreiben vom 02.05.2022 stellt die Finanzverwaltung jetzt klar, dass 

Vermieter im Rahmen ihrer Vermietungstätigkeit und Wohnungseigentümerge-

meinschaften jedoch gerade nicht als Wiederverkäufer anzusehen sind, wenn sie 

Telekommunikationsdienstleistungen (dazu zählt auch die Bereitstellung von In-

ternet- und/oder TV-Anschlüssen) beziehen und diese an ihre Mieter bzw. die 

Wohnungseigentümer weiterreichen. Im Hinblick auf die Vermietungsumsätze 

setze das jedoch voraus, dass die an den Mieter weitergereichten Telekommuni-

kationsdienstleistungen als Nebenleistung zur Vermietungsleistung anzusehen 

sind. Hierzu hält die Finanzverwaltung in Abschn. 4.12.1 Abs. 5 Satz 3 UStAE 

fest, dass die Bereitstellung eines Internet- und/oder TV-Anschlusses in der Re-

gel als Nebenleistung zur Grundstücksvermietung angesehen werden könne. 

Diese Grundsätze sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. Die Finanz-

verwaltung will es hingegen aber nicht beanstanden, wenn die Beteiligten für 

Leistungen, die vor dem 01.07.2022 ausgeführt werden, angesichts des Bezugs 

der Telekommunikationsdienstleistungen dennoch von einem Übergang der 

Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger, hier den Vermieter bzw. die 

Wohnungseigentümergemeinschaft, ausgehen. 

Die Klarstellungen zur (fehlenden) Wiederverkäufereigenschaft bzw. zur Einstu-

fung als Nebenleistung sind grundsätzlich hilfreich für die betroffenen Unterneh-



 

 
Seite 3 von 6 

 

# 15 
06.05.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

mer. Die von der Finanzverwaltung gewünschte Klärung sollte auch nicht an den 

hierfür verwendeten Begrifflichkeiten scheitern: Unternehmer, welche als Wieder-

verkäufer von Telekommunikationsdienstleistungen gem. § 13b Abs. 2 Nr. 12, 

Abs. 5 Satz 6 UStG anzusehen sind, können zweifellos auch zugleich als „Ver-

mieter“ agieren, z.B. durch die Überlassung von Werkswohnungen an Arbeit-

nehmer oder anderweitige Grundstücksvermietungen. Der Kontext des BMF-

Schreibens lässt vermuten, dass die Finanzverwaltung aber gerade keine zusätz-

lichen Kriterien für die Beurteilung der Wiederverkäufereigenschaft nach Abschn. 

13b.7b Abs. 2 UStAE schaffen wollte, sondern lediglich auf solche Sachverhalte 

abzielt, in denen das umsatzsteuerrechtliche Unternehmen ausschließlich aus 

Grundstücksvermietungen besteht. Bildet die Vermietungstätigkeit hingegen nur 

einen Teil der gesamten unternehmerischen Tätigkeit, sollte, dem gesetzlich ver-

ankerten Grundsatz folgend, der Bezug sämtlicher Telekommunikationsdienst-

leistungen nach § 13b Abs. 2 Nr. 12 UStG dem Übergang der Steuerschuldner-

schaft unterliegen, sofern der Erwerber als Wiederverkäufer anzusehen ist. Die 

Beantragung der Bescheinigung über den Status als Wiederverkäufer nach dem 

Vordruckmuster USt 1 TQ sollte es betroffenen Unternehmern erlauben, die skiz-

zierte Unklarheit und daraus resultierend Komplikationen zu vermeiden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 02.05.2022 

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-637/20 28.04.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2006/112/EG – Gemeinsames Mehrwertsteuer-
system – Art. 30a Nr. 1 – Begriff ‚Gutschein‘ – Art. 30a Nr. 3 – Begriff ‚Mehrzweck-Gutschein‘ 
– Verkauf einer Karte, die ihren Inhaber berechtigt, während einer begrenzten Dauer mehrere
touristische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen 

C-612/20 28.04.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 132 Abs. 1 
Buchst. i – Steuerbefreiungen für bestimmte, dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten – Steu-
erbefreiungen im Zusammenhang mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Schul- 
und Hochschulunterricht – Erbringung von das schulische Programm ergänzenden Unter-
richtsleistungen – Einrichtung des privaten Rechts, die diese Dienstleistungen zu kommerziel-
len Zwecken erbring 

Alle am 05.05.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 73/15 17.05.2018 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 17.05.2018 VI R 66/15 - Aufgabe 
eines landwirtschaftlichen Betriebs - Verpächterwahlrecht bei Realteilung einer Mit-
unternehmerschaft - Die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentli-
chung bestimmt; sie war seit dem 08.10.2018 als NV-Entscheidung abrufbar. 

Alle am 05.05.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 10/21 08.04.2022 
Umfang der Sachaufklärungspflicht; vorweggenommene Beweiswürdigung; richter-
liche Hinweispflicht 

VI B 61/21 29.03.2022 
Anforderungen an die Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache 
und zur Fortbildung des Rechts 

X B 132-
133/20 

20.01.2022 
Fehlende Konkretisierungsmöglichkeit von Schätzungsgrundsätzen im Revisions-
verfahren 

I R 17/20 24.11.2021 Steuerpflicht des Arbeitslohns aus einer Tätigkeit für die ISAF 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258491&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=713587
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258490&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=712890
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210075/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250066/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250063/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250065/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250065/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250067/
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Alle bis zum 29.04.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 
7492/19/10002 :003 

05.05.2022 

Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund Artikel 67 Absatz 3 des Zusatz-

abkommens zum NATO-Truppenstatut (NATO-ZAbk); Verwendung von 

Kreditkarten für dienstliche Beschaffungen der amerikanischen Streitkräfte 

IV C 6 - S 
2176/20/10005 :001 

02.05.2022 

Steuerliche Gewinnermittlung; Maßgebendes Finanzierungsendalter bei der 

Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a Einkommensteuergesetz 

(EStG) und von Rückstellungen für Zuwendungen anlässlich eines Dienst-

jubiläums 

III C 3 - S 
7279/19/10006 :004 

02.05.2022 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei sonstigen Leistungen 

auf dem Gebiet der Telekommunikation 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :004 

02.05.2022 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-05-05-umsatzsteuerverguenstigungen-auf-grund-artikel67-absatz-3-des-zusatzabkommens-zum-NATO-truppenstatut.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-05-05-umsatzsteuerverguenstigungen-auf-grund-artikel67-absatz-3-des-zusatzabkommens-zum-NATO-truppenstatut.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-05-02-steuerliche-gewinnermittlung-bewertung-von-pensionsrueckstellungen-und-von-rueckstellungen-dienstjubilaeum.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-05-02-steuerliche-gewinnermittlung-bewertung-von-pensionsrueckstellungen-und-von-rueckstellungen-dienstjubilaeum.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-05-02-steuerschuldnerschaft-des-leistungsempfaengers-bei-sonstigen-leistungen-auf-dem-gebiet-der-telekommunikation.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-05-02-steuerschuldnerschaft-des-leistungsempfaengers-bei-sonstigen-leistungen-auf-dem-gebiet-der-telekommunikation.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-05-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-05-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Oberste Finanzbehörde
der  Länder  


- ESt-Verteiler - 


HAUSANSCHRIFT   Wilhelmstraße 97  
10117 Berlin  


TEL   +49 (0) 30 18 682-0  


E-MAIL   poststelle@bmf.bund.de 
DATUM   22. Februar 2022  


BETREFF   Nutzungsdauer von Computerhardware und Software zur Dateneingabe und -ver-
arbeitung 


GZ IV C 3 - S 2190/21/10002 :025 
DOK   2022/0186479  


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Den Kernbereich der  Digitalisierung bilden die Computerhardware  (einschließlich der dazu 
gehörenden Peripheriegeräte) sowie die für die  Dateneingabe und -verarbeitung erforderliche 
Betriebs- und Anwendersoftware. Diese Wirtschaftsgüter unterliegen aufgrund des raschen 
technischen Fortschritts e inem immer schnelleren Wandel. Die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer, die der  Abschreibung nach § 7 Ei nkommensteuergesetz (EStG) zugrunde zu 
legen ist, wurde  für diese Wirtschaftsgüter  allerdings seit rund 20 Jahren nicht mehr geprüft  
und bedarf deshalb einer  Anpassung an d ie geänderten tatsächlichen  Verhältnisse.  


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gelten für die Nutzungsdauer von Computerhardware (einschließlich der dazu gehö-
renden Peripheriegeräte) und von Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe und -
verarbeitung steuerlich die folgenden Grundsätze: 


I. Nutzungsdauer  


Für die nach § 7 Absatz  1 EStG anzusetzende Nutzungsdauer kann für die  in Rz. 2 ff. aufge-
führten materiellen Wirtschaftsgüter  „Computerhardware“ sowie die in Rz. 5 näher bezeich-
neten immateriellen Wirtschaftsgüter „Betriebs- und Anwendersoftware“  eine betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde gelegt werden.  
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1.1 Die betroffenen Wirtschaftsgüter unterliegen auch weiterhin § 7 Absatz 1 EStG. Die 
Möglichkeit, eine kürzere betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde zu legen, stellt    
- keine besondere Form  der Abschreibung, 
- keine neue Abschreibungsmethode und 
- keine Sofortabschreibung dar. 
Die Anwendung der kürzeren Nutzungsdauer stellt zudem auch kein Wahlrecht im 
Sinne des § 5 Absatz 1  EStG dar. 


1.2 Auch bei einer grundsätzlich anzunehmenden Nutzungsdauer von einem Jahr gilt, dass   
- die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung, mithin bei 


Fertigstellung, beginnt,
- die Wirtschaftsgüter in das nach R 5.4 EStR 2012 zu führende Bestandsverzeichnis 


aufzunehmen sind, 
- der Steuerpflichtige von dieser Annahme auch abweichen kann, 
- die Anwendung anderer Abschreibungsmethoden grundsätzlich möglich ist.  


1.3 Die Regelung findet gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 Satz 1 EStG auch für Über-
schusseinkünfte Anwendung.  


1.4 Es wird nicht beanstandet, wenn abweichend zu § 7 Absatz 1 Satz 4 EStG die Abschrei-
bung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung  in voller Höhe vorgenommen wird.  


II. Begriffsbestimmung 


2 Der  Begriff „Computerhardware“ umfasst Computer, Desktop-Computer, Notebook-Compu-
ter, Desktop-Thin-Clients, Workstations, Dockingstations, externe Speicher- und Datenverar-
beitungsgeräte (Small-Scale-Server),  externe Netzteile sowie Peripheriegeräte.   


3 Die betroffenen Wirtschaftsgüter  werden wie  folgt definiert:  
1. „Computer“ bezeichnet ein Gerät, dass  Logikoperationen ausführt und Daten verarbeitet,


dass in der  Lage ist, Eingabegeräte zu nutzen und Informationen auf Anzeigegeräten
auszugeben und das in der Regel eine  Zentraleinheit (ZE) beinhaltet, die die Operationen
ausführt. Ist keine  ZE vorhanden, muss das Gerät  als Client Gateway zu einem Computer-
server fungieren, der als  Computerverarbeitungseinheit dient. 


2. „Desktop-Computer“ bezeichnet einen Computer, dessen Haupteinheit an einem festen
Standort aufgestellt wird, der nicht als tragbares Gerät ausgelegt ist und der mit einem
externen Anzeigegerät sowie externen Peripheriegeräten wie Tastatur und Maus genutzt  
wird. Bei einem „integrierten Desktop-Computer“  funktionieren der Computer und das 
Anzeigegerät als Einheit, deren Wechselstromversorgung über ein  einziges  Kabel erfolgt.  







 
  


 


Seite 3 3.  „Notebook-Computer“ bezeichnet einen Computer, der  speziell als tragbares Gerät und  
 


  
 


für den längeren Betrieb mit oder ohne direkten Anschluss an eine Wechselstromquelle 
konzipiert ist. Notebook-Computer verfügen über ein integriertes Anzeigegerät mit einer 
sichtbaren Bildschirmdiagonale von mindestens 22,86 cm (9 Zoll) und können mit einem 
integrierten Akku oder einer anderen tragbaren Stromquelle betrieben werden. Unterkate-
gorien des Notebook-Computers sind unter anderen:  
a) „Tablet-Computer“: eine Notebook-Computerart,  die sowohl über ein eingebautes 


berührungsempfindliches Anzeigegerät als  auch über eine eingebaute physische
Tastatur verfügt. 


b) „Slate-Computer“: eine Notebook-Computerart, die über ein eingebautes  berührungs-
empfindliches Anzeigegerät, nicht aber über  eine eingebaute physische Tastatur ver-
fügt. 


c) „mobiler Thin-Client“: eine Notebook-Computerart, die eine Verbindung zu entfern-
ten Rechenressourcen (z. B. Computerserver, Remote-Workstation) benötigt, mit
denen die hauptsächliche Datenverarbeitung erfolgt, und die  über kein eingebautes 
Rotations-Speichermedium verfügt. 


4. „Desktop-Thin-Client“ bezeichnet einen Computer, der eine Verbindung zu entfernten 
Rechenressourcen (z. B. Computerserver, Remote-Workstation) benötigt, mit denen die  
hauptsächliche Datenverarbeitung erfolgt, und der über kein eingebautes Rotations-Spei-
chermedium verfügt. Die Haupteinheit eines Desktop-Thin-Clients wird an einem festen  
Standort (z. B. auf einem Schreibtisch) aufgestellt und ist nicht als tragbares Gerät ausge-
legt. Desktop-Thin-Clients  können Informationen entweder  auf  einem externen oder,  
soweit vorhanden, auf einem eingebauten Anzeigegerät  ausgeben. 


5. „Workstation“ bezeichnet einen Hochleistungs-Einzelplatzcomputer, der neben anderen 
rechenintensiven Aufgaben hauptsächlich für Grafikanwendungen, Computer Aided 
Design, Softwareentwicklung sowie finanzwirtschaftliche und wissenschaftliche Anwen-
dungen genutzt wird.


6. „Mobile Workstation“ bezeichnet einen Hochleistungs-Einzelplatzcomputer, der neben 
anderen rechenintensiven Aufgaben mit Ausnahme von Spielen hauptsächlich für Gra-
fikanwendungen, Computer Aided Design, Softwareentwicklung sowie  finanzwirtschaftli-
che und wissenschaftliche Anwendungen genutzt wird, und der speziell als tragbares  Gerät 
und für den längeren Betrieb mit oder ohne direkten Anschluss an  eine Wechsel-
stromquelle konzipiert ist. Mobile Workstations haben ein integriertes  Anzeigegerät und 
können mit einem integrierten Akku oder einer anderen tragbaren Stromquelle betrieben 
werden.  Die meisten mobilen Workstations verfügen über ein  externes Netzteil sowie eine 
integrierte Tastatur und ein integriertes  Zeigegerät. 


7. „Small-Scale-Server“ bezeichnet eine Computer-Art, die in der Regel Desktop-Computer-
Komponenten im Desktopgeräteformat verwendet, jedoch in erster  Linie als Speicherhost  
für andere Computer und zur Ausführung von Funktionen wie der  Bereitstellung von Net-
zinfrastrukturdiensten und dem Daten-/Medien-Hosting bestimmt ist und  







 
  


    


    
    
  


   
   


 
  


 
 


 
  


 
  


 


Seite 4 a) als Standgerät, Turmgerät oder in einem sonstigen Format ausgelegt ist, das dem For-
mat von Desktop-Computern ähnelt, so dass alle Datenverarbeitungs-, Speicher- und
Netzschnittstellenkomponenten in einem Gehäuse untergebracht sind; 


b) die für den Betrieb 24 Stunden pro Tag an 7 Tagen in der Woche ausgelegt ist;
c) die in erster  Linie für den Simultanbetrieb in einer Mehrbenutzer-Umgebung ausgelegt 


ist, in der mehrere Benutzer an vernetzten Client-Geräten  arbeiten können; 
d) die über ein Betriebssystem verfügt, das für Heimserver oder Serveranwendungen im


unteren Leistungsbereich ausgelegt ist, sofern das Gerät mit einem Betriebssystem in
Verkehr gebracht wird.


8. „Dockingstation“ bezeichnet ein separates Produkt, das an einen Computer angeschlossen
wird und dazu dient, Funktionen wie z. B. die Erweiterung der  Anschlussmöglichkeiten
oder das  Zusammenlegen von Anschlüssen für  Peripheriegeräte zu übernehmen.  
Dockingstations können auch das  Laden von internen Akkus im angeschlossenen Com-
puter erleichtern. 


9. „Externes Netzteil“ bezeichnet ein Gerät, das dafür konzipiert ist, Wechselstrom (AC) aus 
dem Stromnetz in Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) niedrigerer Spannung  
umzuwandeln; das die Umwandlung jeweils nur in eine Gleichstrom-  oder  eine Wechsel-
stromausgangsspannung vornehmen kann; das zum Betrieb mit einem  separaten Gerät 
- dem Primärverbraucher  -  bestimmt ist; das sich  in einem vom Primärverbraucher phy-
sisch getrennten Gehäuse befindet; das über  einen abnehmbaren oder  fest verdrahteten
elektrischen Anschluss mit Stecker und Kupplung, ein Kabel, eine  Litze oder eine sons-
tige Verdrahtung mit dem Primärverbraucher verbunden ist und das über eine Ausgangs-
leistung laut Typenschild von höchstens 250 Watt verfügt. 


10.  „Peripherie-Geräte“ sind alle Geräte, die nach dem EVA-Prinzip (Eingabe-Verarbeitung-
Ausgabe) zur Ein- und Ausgabe von Daten genutzt werden. Peripheriegeräte lassen sich 
funktional in drei Gruppen gliedern: 
a) Eingabegeräte: Tastatur,  Maus, Grafiktablett, Scanner, Kamera, Mikrofon, Headset,  


u. ä. 
b) Externe Speicher: Festplatte, DVD-/CD-Laufwerk, Flash Speicher (USB-Stick), Band-


laufwerke (Streamer)  
c) Ausgabegeräte: Beamer, Plotter, Headset, Lautsprecher und „Computer-Bildschirm“


oder auch Monitor oder Display (dient der Darstellung der Benutzeroberfläche und der
Datenausgabe) sowie „Drucker“ (Geräte, die Computerdaten in graphischer Form auf
Papier oder Folien bringen, Non-Impact-Drucker (anschlagfrei, Laserdrucker, Tinten-
strahldrucker) und Impact-Drucker [Nadeldrucker]).


Die in der Rz. 3 unter Nummer 1 bis 7 aufgeführte Computerhardware wird nur unter der 
Voraussetzung von Rz. 2 erfasst, dass gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 617/2013 
der Kommission vom 26. Juni 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von Computern und Computerservern (ABl. L 175 vom 27. Juni 
2013, S. 13) eine Kennzeichnungspflicht des Herstellers besteht, wonach die Produktart nach 
Artikel 2 der EU-Verordnung in den technischen Unterlagen anzugeben ist. Die Aufzählung 
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Seite 5 für die Computerhardware ist insoweit abschließend. Die Identifizierung der Peripheriegeräte 
ist in enger Anlehnung an die in der Rz. 3 Nummer 10 aufgeführten Geräte vorzunehmen, 
ohne dass die Aufzählung abschließend ist. 


5 Der  Begriff „Software“ im Sinne dieses Schreibens erfasst  die Betriebs- und Anwendersoft-
ware zur Dateneingabe und  -verarbeitung. Dazu gehören auch die nicht technisch physikali-
schen Anwendungsprogramme eines Systems zur Datenverarbeitung, sowie neben Standar-
danwendungen auch auf  den individuellen Nutzer abgestimmte Anwendungen  wie ERP-Soft-
ware, Software  für Warenwirtschaftssysteme oder sonstige Anwendungssoftware zur Unter-
nehmensverwaltung oder Prozesssteuerung.  


III.  Anwendung 


6 Dieses Schreiben findet erstmals Anwendung in Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31. Dezember 2020 enden. In Gewinnermittlungen nach dem 31. Dezember 2020 
können die Grundsätze dieses Schreibens auch auf entsprechende Wirtschaftsgüter angewandt 
werden, die in früheren Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen 
eine andere als die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. 


7 Für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, die zur Einkünfteerzielung verwendet werden, gilt 
Rz. 6 ab dem Veranlagungszeitraum 2021 entsprechend. 


8 Die Regelungen  des BMF- Schreibens vom 18. November 2005 (BStBl  I 2005 S. 1025)  sowie 
die Regelung unter 6.14.3.2 des BMF-Schreibens  vom 15. Dezember  2000 (AfA-Tabelle für  
die allgemein verwendbaren Anlagegüter - BStBl  I 2000 S. 1532)  sind letztmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2021 enden.  


Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 (BStBl I S. 298). 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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29. März 2022 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Herrn Dr. Rolf Möhlenbrock 
Leiter der Steuerabteilung 
Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
 
 
Per E-Mail: rolf.moehlenbrock@bmf.bund.de 
 


Anwendungsschreiben zur Nutzungsdauer von Computerhardware und Software zur 
Dateneingabe und -verarbeitung vom 22. Februar 2022 (BStBl I S. 187) 
Eingabe der Wirtschaftsverbände 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Möhlenbrock, 
 
die deutsche Wirtschaft unterstützt nachdrücklich das Vorhaben der Bundesregierung, die digitale 
Transformation der Unternehmen durch verbesserte Investitionsanreize zu erleichtern. Das 
Anwendungsschreiben zur Nutzungsdauer von Computerhardware und Software zur Dateneingabe 
und -verarbeitung kann hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. Um diesen Investitionsanreiz 
möglichst effektiv nutzen zu können, sind die Unternehmen insbesondere auf Rechtssicherheit 
angewiesen. In diesem Sinne und auf Basis dieser gemeinsamen Eingabe wären wir Ihnen für einen 
vertieften Austausch dankbar, um die am 22. Februar 2022 erlassene Neufassung des 
Anwendungsschreibens kurzfristig und praxisgerecht weiterzuentwickeln.  
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Mit dem BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 konnte ab dem 1. Januar 2021 für bestimmte 
Computerhardware und der dazu gehörenden Peripheriegeräte sowie die für die  
Dateneingabe und -verarbeitung erforderliche Betriebs- und Anwendersoftware eine auf ein Jahr 
reduzierte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt werden, wodurch die 
entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten im Jahr der  
Anschaffung bzw. Herstellung in voller Höhe abgezogen werden können.  
 
1. Steuerliches Wahlrecht und Ansatz in der Handelsbilanz 
 
In der nunmehr veröffentlichten Fassung vom 22. Februar 2022 führt das BMF aus, dass die 
Annahme einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von genau einem Jahr nicht zu einer 
Sofortabschreibung führt und auch keine besondere Form der Abschreibung oder 
Abschreibungsmethode darstellt. Zudem stelle die Annahme einer betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer von genau einem Jahr kein steuerliches Wahlrecht im Sinne des § 5 Abs. 1 EStG 
dar. 
 
In Folge des BMF-Schreibens vom 22. Februar 2022 bleiben eine Reihe von praxisrelevanten 
Fragen unbeantwortet, zudem entstehen neue Rechtsunsicherheiten.  
 
Insbesondere die Verneinung eines steuerlichen Wahlrechts nach § 5 Abs. 1 EStG hat bei der 
Ausübung der Sofortabschreibung eine große Rechtsunsicherheit zur Folge. In der Praxis wurde die 
Sofortabschreibung in der Vergangenheit gerade als ein solches steuerliches Wahlrecht qualifiziert, 
um ein Abweichen der Abschreibungsmethoden in Handels- und Steuerbilanz zu begründen.  
 
Läge hingegen kein steuerliches Wahlrecht vor, gilt gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG für die 
anzunehmende Nutzungsdauer die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung. Demnach wäre der Ansatz einer einjährigen Nutzungsdauer in der 
Steuerbilanz nur möglich, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer nur ein Jahr beträgt. Dies ist in der 
Regel sehr selten der Fall. Insoweit droht die Regelung für bilanzierende Unternehmen ins Leere zu 
laufen.  
 
Im nunmehr vorliegenden BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022 wären daher Hinweise darauf 
wünschenswert gewesen, wie die Finanzverwaltung Sachverhalte handhaben wird, bei denen die 
Ausführungen im BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 als steuerliches Wahlrecht ausgelegt 
wurden. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei vielen Unternehmen die 
Aufstellung der Bilanzen für das Jahr 2021 bereits läuft und somit kurzfristig die Frage beantwortet 
werden muss, welche Folgen das vorliegende BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022 auf die 
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bilanzielle Abbildung entsprechender Sachverhalte hat. Teilweise waren die Bilanzen schon vor 
Erscheinen des BMF-Schreibens erstellt. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Steuerpflichtige Investitionsentscheidungen im Vertrauen 
darauf getroffen haben, dass die im BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 genannten Grundsätze 
und Auslegung Bestand haben. Der Grundsatz, dass Hardware und Software ab dem 01. Januar 
2021 „sofort abgeschrieben“ werden können und dies untergesetzlich geregelt werden sollte, ging 
auf einen ausdrücklichen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 19. Januar 2021 zurück 
und basierte damit als Maßnahme des politischen Corona-Krisenmanagements auf einem breiten 
politischen Konsens. Im Krisenjahr 2021 haben sich zahlreiche Unternehmen bei ihren 
Investitionsentscheidungen auf diese Konsensentscheidung verlassen. Hier gilt es einen 
gravierenden Vertrauensbruch zu vermeiden. Die steuerliche Beurteilung dieser Grundsätze steht 
nunmehr allerdings in Frage. Insoweit können die im nunmehr vorliegenden Schreiben vom 22. 
Februar 2022 vorgenommenen Einschränkungen nach unserem Verständnis schon aus Gründen 
des Vertrauensschutzes nur für die Zukunft gelten und dürfen keine Rückwirkung begründen. 
 
 
Petitum: 
Um der Intention des BMF-Schreibens vom 26. Februar 2021 und dem Beschluss der 
Ministerpräsidentenkonferenz Rechnung zu tragen, muss das BMF-Schreiben vom 22. Februar 
2022 dahingehend angepasst werden, dass die Annahme der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
von einem Jahr ein steuerliches Wahlrecht nach § 5 Abs. 1 EStG darstellt und damit sowohl für 
Anschaffungen in 2021 als auch für zukünftige Anschaffungen eine rechtssichere Auslegung zu 
gewährleisten.  
 
Hilfsweise bitten wir um Hinweise, wie die Finanzverwaltung Sachverhalte handhaben wird, wenn 
die Steuerpflichtigen die Ausführungen im BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 als steuerliches 
Wahlrecht interpretiert haben. Insbesondere sollten die offenen Fragen zum Ansatz in der 
Handelsbilanz beantwortet werden.  
 
 
2. Anwendung der Abschreibungsvorschriften 
 
Das nunmehr veröffentlichte BMF-Schreiben wirft darüber hinaus auch weitere Fragen auf. Nicht 
beanstandet wird es hiernach, wenn abweichend zur Pro-rata-temporis-Zwölftel-Verteilung im Sinne 
des § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG die Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller 
Höhe vorgenommen wird. Die Abschreibungsvorschriften sollen anwendbar sein, da im BMF-
Schreiben ausgeführt wird, dass die entsprechenden Wirtschaftsgüter auch bei einer Nutzungsdauer 
von genau einem Jahr dem § 7 Abs. 1 EStG unterliegen und nach R 5.4 EStR 2012 in das zu 
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führende Bestandsverzeichnis aufzunehmen sind. Dies steht allerdings dem Gesetzeswortlaut des 
§ 7 Abs. 1 EStG entgegen, der die Abschreibungsvorschriften ausdrücklich erst für Nutzungsdauern 
von mehr als einem Jahr für anwendbar erklärt.  
 
Auch die einschlägige Rechtsprechung zu § 7 Abs. 1 EStG sieht insoweit zwingend eine vollständige 
Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vor, da nach Auffassung des erkennenden 
Senates davon auszugehen ist, dass mit den Worten "Zeitraum von mehr als einem Jahr" nach dem 
gewöhnlichen Sprachgebrauch ein Zeitraum gemeint ist, der über die Dauer eines vollen Jahres 
hinausreicht (vgl. dazu auch BFH-Urteil vom 26.08.1993, IV R 127/91). Insoweit scheidet eine 
Berücksichtigung pro rata temporis nach der Rechtsprechung des BFH von vornherein aus. 
 
 
Petitum: 
Wir bitten um Erläuterung, wie die Ausführungen im BMF-Schreiben mit dem Wortlaut des § 7 Abs. 
1 EStG und der einschlägigen Rechtsprechung in Einklang zu bringen sind. 
 
„Super-Abschreibung“ 
 
Vor diesem Hintergrund und nicht zuletzt auch durch die aktuellen politischen Entwicklungen ist nun 
eine rasche Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Investitionsprämie bzw. „Super-
Abschreibung“ notwendig. Nach dem BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022 wird die verkürzte 
Nutzungsdauer von Computerhardware und Software zur Dateneingabe und -verarbeitung 
jedenfalls für auch handelsrechtlich bilanzierende Unternehmen nicht oder kaum mehr anwendbar 
sein (soweit es hier nicht noch zu Änderungen kommt; vgl. oben). Gleichwohl sehen sich die 
Unternehmen in bisher nie gekannter Weise mit der Notwendigkeit von Investitionen in die digitale 
und ökologische Transformation der Wirtschaft konfrontiert. Um diese Herausforderungen 
bewältigen zu können, bedarf es dringend verbesserter Rahmenbedingungen. Daher sollte zeitnah 
die im Koalitionsvertrag angekündigte Investitionsprämie bzw. „Super-Abschreibung“ umgesetzt 
werden, um einen wirksamen Anreiz für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung setzen. Für 
die Diskussion über eine möglichst praxistaugliche und effektive Ausgestaltung stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.    
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 


DEUTSCHER INDUSTRIE- UND    BUNDESVERBAND  
  HANDELSKAMMERTAG E. V. DER DEUTSCHEN INDUSTRIE E. V. 
       Dr. Rainer Kambeck   Dr. Monika Wünnemann 
 
    
 
 
ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN            GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN 
             HANDWERKS E. V. VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E. V. 
  Carsten Rothbart         Dr. Volker Landwehr                    
              
 
 
 
 
BUNDESVERBAND DEUTSCHER    BUNDESVERBAND GROSSHANDEL, 
 BANKEN E. V.                                         AUSSENHANDEL, DIENSTLEISTUNGEN E. V. 
Joachim Dahm                Heiko Schreiber                   Michael Alber 
   
 
 
 
 
HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND        
             (HDE) E.V.  
         Ralph Brügelmann       
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BETREFF BMF-Schreiben zur Nutzungsdauer von Computerhardware und Software zur 
Dateneingabe und -verarbeitung vom 22. Februar 2022 


  
   BEZUG Ihr Schreiben vom 29. März 2022 
   GZ IV C 3 - S 2190/21/10002 :028 


DOK 2022/0370233 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


ich danke Ihnen für Ihr Schreiben zum BMF-Schreiben zur Nutzungsdauer von 


Computerhardware und Software zur Dateneingabe und -verarbeitung vom 22. Februar 2022.  


 


Zu Ihren Änderungs- und Erläuterungsbitten möchte ich folgendes ausführen: 


 


Die Neufassung vom 22. Februar 2022 des BMF-Schreibens zur Nutzungsdauer von 


Computerhardware und Software zur Dateneingabe und -verarbeitung vom 26. Februar 2021 


reagiert bereits auf Fragen aus der Wirtschaft sowie von Verbänden und Anwendern und 


bietet durch die im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder formulierten 


Ergänzungen die von der Praxis eingeforderten Klarstellungen.  


 


Die vorliegende Neufassung vom 22. Februar 2022 ändert nicht den mit dem BMF-Schreiben 


vom 26. Februar 2021 beabsichtigten Regelungsgehalt. Insbesondere sollen mit diesem BMF-


Schreiben keine besondere Form der Abschreibung und keine andere neue 


Abschreibungsmethode eingeführt werden.  


 


Steuersystematischer Hintergrund der Regelungen des BMF-Schreibens: 


Grundsätzlich richtet sich die Absetzung für Abnutzung (AfA) für bewegliche 


Wirtschaftsgüter nach § 7 Absätze 1 bis 3 EStG. Der Abschreibungszeitraum für bewegliche 


Wirtschaftsgüter bemisst sich dabei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.  


Die Nutzungsdauer ist unter Berücksichtigung der besonderen betrieblichen Verhältnisse  


zu schätzen. Hierbei sind sowohl die betriebsgewöhnliche Lebensdauer, die technische 


Leistungsfähigkeit und die betriebliche Auslastung, aber auch wirtschaftlichen 


Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.  


 







 


 


Seite 3 So genannte „AfA-Tabellen“ wurden als Hilfsmittel zur Schätzung der Nutzungsdauer von 


allgemein verwendbaren bzw. branchentypischen Anlagegütern erarbeitet. Die in ihnen 


festgehaltenen Werte beruhen auf Erfahrungswissen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um 


eine Normierung einer bestimmten Nutzungsdauer für ein bestimmtes Wirtschaftsgut. Die in 


den AfA-Tabellen angegebene Nutzungsdauer dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung der 


Angemessenheit der steuerlichen AfA. Sie orientiert sich an der tatsächlichen Nutzungsdauer 


eines unter üblichen Bedingungen arbeitenden Betriebs und kann je nach Einzelfall länger 


oder kürzer sein.  


 


Für die Abschreibung maßgebend ist zwar vorrangig die technische Nutzungsdauer.  


Eine hiervon abweichende kürzere wirtschaftliche Nutzungsdauer kann aber dann Einfluss  


auf die Abschreibungsdauer haben, wenn das Wirtschaftsgut erfahrungsgemäß vor Ablauf  


der technischen Nutzungsdauer objektiv wirtschaftlich verbraucht ist.  


Im Ergebnis ist die Bestimmung der für die Abschreibung zu Grunde zu legenden 


Nutzungsdauer eine sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich zu beurteilende Frage. 


Sie ist jedoch unabhängig von einer gegebenenfalls tatsächlich längeren Nutzung des 


Wirtschaftsgutes im Betrieb. Es kann daher vorkommen - und kommt auch bei den 


verschiedensten Wirtschaftsgütern vor - , dass für den Ansatz der planmäßigen 


Abschreibungen in der Handelsbilanz ein anderer Abschreibungszeitraum zu Grunde gelegt 


wird als für die Absetzung für Abnutzung in der Steuerbilanz (Beispiel ERP-Software: 


Handelsbilanz: 8 Jahre Nutzungsdauer, Steuerbilanz 5 Jahre Nutzungsdauer aufgrund des 


BMF-Schreibens vom 18. November 2005 (BStBl I 2005 S. 1025)). 


 


Derzeitig geführte Diskussion um das BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022 


Zentraler Punkt der gegenwärtig geführten Diskussion ist die Frage, ob die betroffenen 


Wirtschaftsgüter auch bei der vorgeschlagenen Annahme einer nur einjährigen Nutzungsdauer 


weiterhin dem § 7 Absatz 1 EStG und damit der Abschreibung unterliegen. Denn gemäß  


§ 7 Absatz 1 EStG sind Wirtschaftsgüter, deren Verwendung oder Nutzung zur Erzielung von 


Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, über 


den Zeitraum der voraussichtlichen Gesamtnutzung abzuschreiben.  


Die vom BMF-Schreiben erfassten Wirtschaftsgüter können auch weiterhin mehr als ein Jahr 


zur Erzielung von Einkünften verwendet werden. Das wird auch mit den im BMF-Schreiben 


enthaltenen Aussagen nicht verändert. Bereits zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung des 


Schreibens am 26. Februar 2021 war es nicht beabsichtigt, die Wirtschaftsgüter zu 


kurzlebigen Vermögensgegenständen umzuqualifizieren. Schon gar nicht sollte und konnte 


mit dem BMF-Schreiben eine neue Abschreibungsmethode in Form einer Sofortabschreibung 


geregelt werden. Vielmehr stand allein die Frage nach der der Abschreibung gem.  


§ 7 Absatz 1 EStG zugrunde liegenden Nutzungsdauer dieser Wirtschaftsgüter im Fokus.  


Ziel war es unbestritten, dass für die betroffenen Wirtschaftsgüter die 


Abschreibungsbedingungen schnell und unbürokratisch verbessert werden sollten.  







 


 


Seite 4 Vor diesem Hintergrund wurde die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer der 


Wirtschaftsgüter neu beurteilt. Die technische Nutzungsdauer bleibt hiervon unberührt.  


Der Ansatz der kürzeren wirtschaftlichen Nutzungsdauer für die Abschreibung ist zulässig.  


 


Bei dem „Angebot“ einer einjährigen Nutzungsdauer handelt es sich nicht um eine 


realitätsfremde, sondern um eine begründete Annahme, die Wirklichkeitstrends aufnimmt. 


Die AfA-Tabellen für allgemein verwendbare Anlagegüter (AfA-Tabelle AV) wurden 


letztmalig im Jahr 2000 aktualisiert. Auch das BMF-Schreiben zur steuerlichen Behandlung 


von ERP-Software, in dem eine Nutzungsdauer von 5 Jahren vorgesehen war, stammte aus 


dem Jahr 2005. Seitdem ist es im Bereich der Digitalisierung zu gravierenden Veränderungen 


und Weiterentwicklungen gekommen. Betriebliche Prozesse und Investitionen sind häufig 


innerhalb kurzer Zeit durch noch bessere und innovativere „digitale Wirtschaftsgüter“ und IT-


Verfahren überholt. Ein Unternehmen, dass heute in Hard- und Software investiert, kann 


bereits nach kurzer Zeit diese Wirtschaftsgüter nicht mehr zu einem vergleichbaren Wert 


verkaufen. Ein wirtschaftlicher Verbrauch kann dann angenommen werden, wenn die 


Möglichkeit einer wirtschaftlich sinnvollen, ggf. auch einer anderweitigen Nutzung oder 


Verwertung endgültig entfallen ist.   


 


Auswirkungen des BMF-Schreibens  


Die mit dem BMF-Schreiben bekannt gegebene Annahme einer verkürzten Nutzungsdauer für 


Computerhardware und Software von bisher drei bzw. fünf Jahren auf ein Jahr führt zu einer 


klaren Verbesserung für die Unternehmen, die somit ohne weitere Verständigung mit der 


Finanzverwaltung diese digitalen Wirtschaftsgüter innerhalb eines Jahres abschreiben können.  


 


Vereinfachend wirkt zudem, dass es von Seiten der Finanzverwaltung nicht beanstandet wird, 


wenn Steuerpflichtige die betroffenen Wirtschaftsgüter vollständig im Jahr der Anschaffung 


abschreiben und § 7 Absatz 1 Satz 4 EStG keine Anwendung findet. Hiervon werden 


insbesondere auch Privatpersonen und kleine Unternehmen (z.B. StartUp) profitieren, die ihre 


PCs und Software damit praktisch im Jahr der Anschaffung vollständig abschreiben können. 


Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die gesetzliche Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 4 


EStG nicht ausgeschlossen ist und bei der Abschreibung berücksichtigt werden kann. 


 


In der Neufassung des BMF-Schreibens wird nunmehr klarstellend ausgeführt, dass die 


Anwendung der kürzeren Nutzungsdauer keine Wahlrechtsausübung im Sinne des  


§ 5 Absatz 1 EStG darstellt. Eine andere Interpretation ist auch nicht möglich, da mit dem 


BMF-Schreiben die bestehende Abschreibungssystematik nicht modifiziert wurde.  


 


Die Annahme einer neuen kürzeren Nutzungsdauer hat daher keine besonderen 


Auswirkungen auf das Verhältnis von Handels- und Steuerbilanz. Auch ohne diese Annahme 


können in der Praxis in der Handelsbilanz andere Nutzungsdauern für die planmäßigen 







 


 


Seite 5 Abschreibungen zu Grunde gelegt werden als für die Absetzung für Abnutzung in der 


Steuerbilanz. Der Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Absatz 1 EStG gilt grundsätzlich zwar 


auch für die Bewertung der Wirtschaftsgüter. Nach dem steuerlichen Bewertungsvorbehalt in 


§ 5 Absatz 6 EStG, der sich auch auf die Absetzung für Abnutzung bezieht, können aber auch 


Abweichungen zwischen der handelsrechtlichen und der steuerrechtlichen Bewertung 


bestehen. 


 


Da die im BMF-Schreiben angebotene Annahme einer kürzeren Nutzungsdauer - wie 


dargelegt - keine Sonderregelung darstellt bzw. das Abschreibungssystem nicht verändert,  


ist das BMF-Schreiben auch nicht beihilferechtlich beachtlich. Erst eine von den allgemeinen 


steuerlichen Grundsätzen abweichende Sonderregelung wäre beihilferechtlich relevant.  


Dies liegt jedoch erkennbar nicht vor.  


 


Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Annahme einer kürzeren Nutzungsdauer nur 


für die eng im BMF-Schreiben abgegrenzte Computerhardware und Software Anwendung 


findet. Bei der Hardware handelt es sich hierbei vorrangig um Arbeitsplatz-PC, die ggf. auch 


bisher schon der Bewertungsfreiheit nach § 6 Absatz 2 oder Absatz 2a EStG unterlagen.  


Für diejenigen PC, die aufgrund einer fehlenden selbständigen Nutzungsdauer oder aufgrund 


der Überschreitung der 800 Euro-Grenze davon nicht profitieren konnten, führt der Ansatz 


einer einjährigen Nutzungsdauer nunmehr wirtschaftlich zu demselben Ergebnis. 


 


Soweit auch schon aus anderen Erwägungen heraus in der Praxis unterschiedliche 


Nutzungsdauern und damit unterschiedliche Abschreibungszeiträume in den Handels- und 


Steuerbilanzen angesetzt wurden, kann diese abweichende Behandlung sich auch bei den im 


BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022 angesprochenen Wirtschaftsgütern ergeben. Da die 


Wirtschaftsgüter weiterhin der Abschreibung nach § 7 Absatz 1 EStG unterliegen, bedarf es 


keines Wahlrechtes im Sinne des § 5 Absatz 1 EStG, denn für die Abschreibung ist kein 


anderer steuerlicher Ansatz zu wählen als der der regulären Abschreibungen gem.  


§ 7 Absatz 1 bis 3 EStG. 


 


Der Koalitionsvertrag sieht die Einführung einer Investitionsprämie für Klimaschutz und 


digitale Wirtschaftsgüter vor. Die Überlegungen zur konkreten Ausgestaltung der 


Investitionsprämie sind noch nicht abgeschlossen. Ich danke Ihnen für das Angebot eines 


Austausches; ich werde ggf. zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. 


 


Mit freundlichen Grüßen  


Dr. Möhlenbrock 


 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   


 


 
 


     
 


   
 


 


 


   
 


    


    
    


     


     
       
   


 
   
   


 
   


      
        


   


  
   


  
  


  


 
  


 
  


 
  


 
 


 
  


 
  
 


POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden    der Länder   


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


E-MAIL 


DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
2. Mai 2022 


- E-Mail-Verteiler U 1 -


BETREFF Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei sonstigen Leistungen auf dem 
Gebiet der Telekommunikation 


BEZUG 


GZ III C 3 - S 7279/19/10006 :004 
DOK 2022/0461507 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die Bereitstellung von Internet- und/oder TV-Anschluss an einen Unternehmer stellt eine 
sonstige Leistung auf dem Gebiet der Telekommunikation dar. Der Leistungsort bestimmt 
sich nach § 3a Abs. 2 UStG. Der Leistungsempfänger ist gem. § 13b Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. 
Abs. 5 Satz 6 UStG Steuerschuldner, wenn er ein Unternehmer ist, dessen Haupttätigkeit in 
Bezug auf den Erwerb dieser Dienstleistung in deren Erbringung besteht und dessen eigener 
Verbrauch von untergeordneter Bedeutung ist (sog. Wiederverkäufer). 


Der Begriff des Wiederverkäufers ist grundsätzlich eng auszulegen. Wohnungseigentümer-
gemeinschaften und Vermieter, die Telekommunikationsdienstleistungen an die einzelnen 
Wohnungseigentümer bzw. Mieter weitergeben, werden jedoch regelmäßig nicht von dem 
Begriff des Wiederverkäufers umfasst. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 


I. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


    
   


 
  


 
  


  
     


    
   


 
 


 
 


 
   


 
 


  
  


 
 
    


 
 


    
  


 
  


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


Seite 2 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt durch 
das BMF-Schreiben vom 26. April 2022 - III C 3 -S 7117-a/20/10002 :003 (2022/0442171), 
BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Abschnitt 4.12.1 Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„3Als Nebenleistungen sind in der Regel die Lieferung von Wärme, die Versorgung mit
Wasser, auch mit Warmwasser, die Überlassung von Waschmaschinen, die Flur- und 
Treppenreinigung, die Treppenbeleuchtung, die Lieferung von Strom sowie die 
Bereitstellung von Internet- und/oder TV-Anschluss durch den Vermieter anzusehen 
(vgl. BFH-Urteil vom 15.1.2009, V R 91/07, BStBl II S. 615, und EuGH-Urteile vom
11.6.2009, C-572/07, RLRE Tellmer Proberty, und vom 27.9.2012, C-392-11, Field Fisher
Waterhouse).“ 


2. In Abschnitt 13b.7b werden nach Absatz 6 folgende Absätze 7 und 8 angefügt: 


„(7) 1Wohnungseigentümergemeinschaften sind für Telekommunikationsdienst-
leistungen als Leistungsempfänger nicht Steuerschuldner, wenn diese Leistungen als
nach § 4 Nr. 13 UStG steuerfreie Leistungen der Wohnungseigentümerge-
meinschaften an die einzelnen Wohnungseigentümer weitergegeben werden. 2Dies gilt
auch, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft derartige Umsätze nach § 9 Abs. 1 
UStG als steuerpflichtig behandelt. 


(8) 1Vermieter sind für Telekommunikationsdienstleistungen als 
Leistungsempfänger nicht Steuerschuldner, wenn diese Leistungen als nach § 4 
Nr. 12 UStG steuerfreie Nebenleistungen der Vermieter an die einzelnen Mieter
weitergegeben werden. 2Dies gilt auch, wenn der Vermieter derartige Umsätze nach
§ 9 Abs. 1 UStG als steuerpflichtig behandelt.“ 


II. Anwendungsregelungen 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Bei Leistungen, die vor dem 1. Juli 2022 ausgeführt werden, wird es nicht beanstandet, wenn 
die Beteiligten übereinstimmend die Vorschrift des § 13b Abs. 2 Nr. 12 UStG angewendet 
haben. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 









